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Bekanntmachungen der Stadt Wolfsburg 
 
 
Bestellung eines Ersatzmitgliedes für den Ortsrat Detmerode 
 
Frau Gabriele Baeker verliert nach § 52 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i. V. m. § 91 Abs. 5 Niedersächsisches Kom-
munalverfassungsgesetz ihren Sitz im Ortsrat Detmerode mit Wirkung zum 31.12.2023. Gemäß § 44 
des Nds. Kommunalwahlgesetzes geht der Sitz auf Herrn Edgar Mecke, Kurt-Schumacher-Ring 16, 
38444 Wolfsburg, über. Herr Edgar Mecke hat das Amt als Mitglied des Ortsrates Detmerode angenom-
men und wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt in den Ortsrat eingeführt und verpflichtet. 
 
 
Wolfsburg, 07.12.2023     Der Stadtwahlleiter 
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Ankündigung einer Einziehung 

 
Es wird beabsichtigt, ein Teilstück des Verbindungsweges Straßennummer 0040-3 zwischen dem „Bir-

kenweg“ und dem „Ahornweg“, Flurstück tlw. 88/9 der Flur 4, Gemarkung Wolfsburg in einer Länge von 

ca. 193 m mit Wirkung zum 01.09.2024 einzuziehen.  

 

Begründung: 

 

Der Verbindungsweg ist 1970 als „Wanderweg“ gewidmet worden und entspricht nicht dem Standard öf-

fentlicher Verkehrsflächen, da er nicht befestigt ist. Dieses Teilstück ist daher erstmalig auszubauen, um 

künftig gefahrlos genutzt werden zu können.  

Es befindet sich in einer Grünfläche und besitzt keine Verkehrsbedeutung, da sich nördlich und südlich 

bereits befestigte und verkehrssichere öffentliche Wege befinden.  

 

Daher ist der Teilbereich des Weges gemäß § 8 Abs. 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes 

(NStrG) einzuziehen.  

 

Dieses Vorhaben wird gemäß § 8 Abs. 2 NStrG hiermit bekanntgegeben. 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat die Ankündigung der Einziehung am 04.12.2023 beschlossen. 
 

Ein Lageplan, auf dem das zur Einziehung vorgesehene Teilstück gekennzeichnet ist, liegt während der 

Sprechzeiten im Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination, Abteilung Straßenerhaltung und 

Straßenrecht der Stadt Wolfsburg, Dieselstraße 17, 38446 Wolfsburg, Zimmer 3.02 zur öffentlichen Ein-

sichtnahme aus.  

 

 
 
Widmung von zusätzlichen Flächen der „Neuhäuser Straße“ im Stadtteil Vorsfelde 

 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Nds. Straßengesetzes (NStrG) vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. S. 359) in der z.Z. 

geltenden Fassung werden die nachstehend aufgeführten Flächen in der „Neuhäuser Straße“ in der Ge-

markung Vorsfelde, Stadtteil Vorsfelde mit Wirkung zum 01.02.2024 zur Gemeindestraße gewidmet: 

 

„Neuhäuser Straße“ Anfangspunkt:  

Straßen-Nr. 6244-4  „Neuhäuser Straße“, Str.-Nr. 6244-3“ 

 Flurstück 961/109, Flur 9 

 

 Endpunkt: 

 Straße „Am Bahnhof“, Str.-Nr. 0290,  

Flurstück 989/63, Flur 9 

  

 
Das neu zu widmende Teilstück der „Neuhäuser Straße“ liegt auf den Flurstücken 962/40 und 961/110 

der Flur 9 in der Gemarkung Vorsfelde und hat eine Länge von ca. 57 m. 

 

Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Wolfsburg. 

 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat die Widmung dieser Fläche am 04.12.2023 beschlossen.  
 



Jahrgang 20                                          Amtsblatt Nr. 49                        Wolfsburg, 08. Dezember 2023                          Seite 661 

 

 

 
Ein Lageplan mit den entsprechenden Unterlagen kann während der Sprechzeiten im Geschäftsbereich 
Straßenbau und Projektkoordination, Abteilung Straßenerhaltung und Straßenrecht der Stadt Wolfsburg, 
Dieselstraße 17, 38446 Wolfsburg, Zimmer 3.02, eingesehen werden. 
 
RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsge-
richt Braunschweig, Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig, erhoben werden. 

 

 
 
Widmung eines Verbindungsweges im Baugebiet „Lange Stücke“ im Stadtteil Fallersle-

ben 

 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Nds. Straßengesetzes (NStrG) vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. S. 359) in der z.Z. 

geltenden Fassung wird der nachstehend aufgeführte Verbindungsweg in der Gemarkung Fallersleben, 

Stadtteil Fallersleben mit Wirkung zum 01.02.2024 zur Gemeindestraße gewidmet: 

 

Verbindungsweg Anfangspunkt: 

Straßen-Nr. 5336-1  Einmündungsbereich der Straße „Lange Stücke“,  

 Str.-Nr. 5336  

 Flurstück 43/29 der Flur 22 

 

 Endpunkt: 

 Einmündungsbereich auf die „Wolfsburger Land- 

 straße“, L 321 

Flurstück 86/8 der Flur 22 

  

 

Der Verbindungsweg 5326-1 liegt auf den Flurstücken 43/25, 42/13, 41/26 und tlw. 41/19 der Flur 22 in 

der Gemarkung Fallersleben und hat eine Länge von ca. 643 m. 

 

Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Wolfsburg. 

 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat die Widmung dieser Fläche am 04.12.2023 beschlossen.  
 
Ein Lageplan mit den entsprechenden Unterlagen kann während der Sprechzeiten im Geschäftsbereich 
Straßenbau und Projektkoordination, Abteilung Straßenerhaltung und Straßenrecht der Stadt Wolfsburg, 
Dieselstraße 17, 38446 Wolfsburg, Zimmer 3.02, eingesehen werden. 
 
RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsge-
richt Braunschweig, Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig, erhoben werden. 
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Haushaltssatzung 
der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe – kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts 

der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2024 
 
 
Aufgrund des § 112 i. V. m. § 147 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Ver-
waltungsrat der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe in seiner Sitzung am 17.11.2023 die Haushaltssat-
zung 2024 beschlossen 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
    
1. im Ergebnishaushalt   
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
    
1.1 der ordentlichen Erträge auf  36.198.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    35.942.000 Euro 
    
1.3 der außerordentlichen Erträge auf     0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf     0 Euro 
    
2. im Finanzhaushalt   
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
    
2.1 der Einzahlungen auf  56.039.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen auf  56.497.000 Euro 

 
festgesetzt; 
 
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 
 
2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  32.519.000 Euro 
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  25.107.000 Euro 
    
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit  3.300.000 Euro 
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit  16.785.000 Euro 
    
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  20.220.000 Euro 
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  14.605.000 Euro 

 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird auf 

 
11.320.000 Euro 

 
festgesetzt. 
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§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 

 
16.900.000 Euro 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 

5.000.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 
 
Wolfsburg, 17.11.2023 
 
 
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
 
Gez. Kai-Uwe Hirschheide 
 
Kai-Uwe Hirschheide 
Stadtbaurat 
 

 
 
Bekanntmachung gemäß § 29 der Verordnung über kommunale Anstalten 
(KomAnstVO) 
 
Jahresabschluss 2022 der Hallenbad – Zentrum junge Kultur Wolfsburg GmbH 
 
Die Gesellschafterversammlung der Hallenbad – Zentrum junge Kultur Wolfsburg GmbH hat am 
03.11.2023 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss 2022 wird festgestellt. 
2. Das Jahresergebnis in Höhe von -189.119,94 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.  
3. Die Geschäftsführer Herr Plate für das Geschäftsjahr 2022 entlastet. 
4. Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 entlastet. 
 
Das mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat den nachfolgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An die Hallenbad - Zentrum junge Kultur Wolfsburg GmbH, Wolfsburg 
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Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss der Hallenbad – Zentrum junge Kultur Wolfsburg GmbH, Wolfsburg, – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-
richt der Hallenbad – Zentrum junge Kultur Wolfsburg GmbH, Wolfsburg, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und §§ 157 und 158 NKomVG i.V.m. §§ 29 ff. EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.  
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Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/verlautbarun-
gen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Be-
standteil unseres Bestätigungsvermerks. 
 
 
 
Gütersloh, am 8. August 2023 
 
 
ELT WRG GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
Struckmeier  Robbers 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 
 
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfsburg hält ergänzende Bemerkungen i. S. d. § 34 Eigenbe-
triebsverordnung nicht für erforderlich. 
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Der Jahresabschluss 2022 sowie der Lagebericht der Hallenbad - Zentrum junge Kultur Wolfsburg GmbH 
liegen in der Zeit vom 11.12.2023 bis einschließlich 20.12.2023 bei der Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich 
Finanzen, Rathaus A, Zimmer 618, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg, öffentlich aus. 
https://www.wolfsburg.de/rathaus/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen 

 

 
 
Jahresabschluss 2022 der CongressPark Wolfsburg GmbH 
 
Die Gesellschafterversammlung der CongressPark Wolfsburg GmbH hat am 22.11.2023 folgende Be-
schlüsse gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss 2022 wird festgestellt. 
2. Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 0,00 € wird zusammen mit dem Gewinnvortrag von 

236.235,56 € auf neue Rechnung vorgetragen.  
3. Der Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2022 entlastet. 
4. Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 entlastet. 
 
 
Das mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 beauf-
tragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat den nachfolgenden uneingeschränkten Bestäti-gungsvermerk 
erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
„An die CongressPark Wolfsburg GmbH, Wolfsburg: 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der CongressPark Wolfsburg GmbH, Wolfsburg, - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. 
Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der CongressPark 
Wolfsburg GmbH, Wolfsburg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrecht-
lichen Vorschriften (zusammen die Rechtsvorschriften) und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Rechtsvorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
 
 



Jahrgang 20                                          Amtsblatt Nr. 49                        Wolfsburg, 08. Dezember 2023                          Seite 667 

 

 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 158 NKomVG i.V.m. §§ 29 ff. EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt ,,Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks wei-
tergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Rechts-
vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Rechtsvorschriften entspricht und die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Rechtsvorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der La-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den Rechtsvorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft ab-
zugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 
 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.  
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• Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundelie-

genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Göttingen, den 04. Mai 2023 
 
Friedrichs & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
Sven Sackmann  Christian Müller 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
 
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfsburg hält ergänzende Bemerkungen i. S. d. § 34 Eigen-
betriebsverordnung nicht für erforderlich. 
 
Der Jahresabschluss 2022 sowie der Lagebericht der CongressPark Wolfsburg GmbH liegen in der Zeit 
vom 11.12.2023 bis einschließlich 20.12.2023 bei der Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Finanzen, 
Rathaus A, Zimmer 618, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg, öffentlich aus. 
https://www.wolfsburg.de/rathaus/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Ausschreibungen/Offene Verfahren 
 
Stadt Wolfsburg 
Zentrale Vergabestelle 
Rathaus A, Zimmer A 901 - A 905 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
Telefon: 05361 28-1199 
Telefax: 0361 28-2057 
Alle aktuellen Ausschreibungen der Stadt Wolfsburg finden Sie unter www.wolfsburg.de/ausschreibungen. 
Die elektronischen Vergabeunterlagen können unter "DTVP" http://www.dtvp.de/Center/ unter Beachtung 
der dort genannten Nutzungsbedingungen heruntergeladen werden. 
  

http://www.wolfsburg.de/ausschreibungen
http://www.dtvp.de/Center/
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Öffentliche Zustellungen 
 
 
Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich  
Bürgerdienste 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Zolotorenco, Vasily 
 
Letzte bekannte Anschrift: Achterstraße 22, 44145 Dortmund 
 
Aktenzeichen: 990201725372 
 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Engelmann 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Gilleo, Darian 
 
Letzte bekannte Anschrift: Lindentor 3, 38126 Braunschweig 
 
Aktenzeichen: 990100978270 
 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Schielke 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 

 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Avdalyan, Gocha 
 
Letzte bekannte Anschrift: Kälblesrainweg 44a, 73430 Aalen 
 
Aktenzeichen: 990201812038 
 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Engelmann 
 


